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 Veröffentlicht am 16.09.1986

Norm

UrhG §74

Rechtssatz

Zur Wahrung der Rechte des Lichtbildherstellers insbesondere des Rechts auf Namensnennung genügt es, wenn er

etwa den Namen auf die Umhüllung der Negativ lme, auf die für die Diapositive verwendeten Plastiksäckchen und auf

die Rückseite von Papierabzügen schrieb. Dass die Anbringung des Namens auf dem Negativ selbst technisch ebenso

unmöglich wäre wie auf einem ungerahmten Diapositiv, bedarf keiner weiteren Begründung.
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